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1. ZWECK DES BERICHTS 
Gemäß Artikel 7 Absatz 2 der Verordnung (EU) Nr. 1306/2013 muss die 
Kommission dem Europäischen Parlament und dem Rat einen Bericht über die 
Funktionsweise des Systems der Zahlstellen in der Union vorlegen und diesem 
Vorschlag gegebenenfalls Gesetzgebungsvorschläge beifügen. 

Die zuständige Behörde ist verpflichtet, der Kommission darüber zu berichten, wie 
sie die Tätigkeiten der Zahlstellen beaufsichtigt und überwacht. Der Bericht enthält 
eine Überprüfung, ob die Zahlstellen die Zulassungskriterien weiterhin erfüllen, 
sowie eine Zusammenfassung der getroffenen Maßnahmen zur Behebung von 
Mängeln (Artikel 2 Absatz 1 der Durchführungsverordnung (EU) Nr. 908/2014). Ein 
solcher Bericht ist alle drei Jahre vorzulegen.  

Vorliegender Bericht fasst die Ergebnisse der Analysen zusammen, die in den im 
Juni 2016 eingegangenen Berichten der zuständigen Behörden enthalten sind, und 
beschreibt mögliche künftige Maßnahmen.   

2. HINTERGRUNDINFORMATIONEN 
Der Europäische Garantiefonds für die Landwirtschaft (EGFL) und der Europäische 
Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raums (ELER) werden im 
Rahmen einer geteilten Mittelverwaltung zwischen den Mitgliedstaaten und der 
Union verwaltet, d. h., dass die Mitgliedstaaten für die Durchführung zuständig sind, 
während die abschließende Verantwortung bei der Kommission liegt.  

Die Mitgliedstaaten müssen alle erforderlichen Maßnahmen ergreifen, um 
sicherzustellen, dass aus dem EU-Haushalt finanzierte Maßnahmen ordnungsgemäß 
und wirksam gemäß den EU-Vorschriften umgesetzt werden. Sie sind verpflichtet, 
über Systeme zu verfügen, durch die Unregelmäßigkeiten und Betrug verhindert, 
aufgedeckt und abgestellt werden. Deshalb lassen die Mitgliedstaaten gemäß 
Artikel 7 Absatz 2 der Verordnung (EU) Nr. 1306/2013 des Europäischen 
Parlaments und des Rates als Zahlstellen die Dienststellen oder Einrichtungen zu, die 
über eine Verwaltungsstruktur und ein internes Kontrollsystem verfügen, die 
ausreichende Garantien dafür bieten, dass die Zahlungen rechtmäßig und 
ordnungsgemäß erfolgen und ordnungsgemäß verbucht werden. Die Zahlstellen 
müssen die für die Zulassung erforderlichen, von der Kommission festgelegten 
Mindestanforderungen in Bezug auf das interne Kontrollumfeld, Kontrolltätigkeiten, 
Information und Kommunikation sowie Überwachung erfüllen.  

Die Mitgliedstaaten beschränken die Zahl ihrer zugelassenen Zahlstellen auf 
höchstens eine auf nationaler Ebene oder gegebenenfalls auf höchstens eine auf 
regionaler Ebene. Abweichend konnten die Mitgliedstaaten die Zahl der Zahlstellen 
beibehalten, die vor dem 20. Dezember 2013 zugelassen wurden. 

Die Kommission erstattet nur die Ausgaben, die von zugelassenen Zahlstellen 
getätigt wurden.  

Erfüllt eine zugelassene Zahlstelle ein oder mehrere der Zulassungskriterien nicht 
oder nicht mehr, so entzieht der Mitgliedstaat im Einklang mit Artikel 7 Absatz 5 der 
Verordnung (EU) Nr. 1306/2013 die Zulassung, sofern die Zahlstelle nicht innerhalb 
einer entsprechend der Schwere des Problems festzusetzenden Frist die 
erforderlichen Anpassungen vornimmt. 
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Gemäß Artikel 1 Absatz 2 der Durchführungsverordnung (EU) Nr. 908/2014 der 
Kommission entscheidet die vom Mitgliedstaat bezeichnete zuständige Behörde nach 
Prüfung der Zulassungskriterien über die Erteilung oder den Entzug der Zulassung 
der Zahlstelle. Die zuständige Behörde ist verpflichtet, eine ständige Aufsicht über 
die Zahlstellen auszuüben und die Weiterbehandlung festgestellter Mängel zu 
gewährleisten. 

3. TÄTIGKEITEN DER ZAHLSTELLEN 
Mit Stand 1. Oktober 2017 gibt es EU-weit 79 Zahlstellen, die Zahlungen für den 
EGFL und den ELER vornehmen. In den meisten Fällen tätigt die Zahlstelle 
Zahlungen für beide Fonds, in manchen Fällen1 ist die Zahlstelle jedoch nur für einen 
Fonds zuständig.  

In den meisten Mitgliedstaaten gibt es nur eine Zahlstelle. Einige Länder haben mehr 
als eine Zahlstelle: Österreich (2 Zahlstellen), Belgien (2 Zahlstellen), Deutschland 
(16 Zahlstellen), Spanien (18 Zahlstellen), Frankreich (4 Zahlstellen), Italien 
(11 Zahlstellen), Rumänien (2 Zahlstellen) und Vereinigtes Königreich 
(4 Zahlstellen). Die vollständige Liste der EU-Zahlstellen für den EGFL und den 
ELER findet sich in Anhang I. 

Es sei darauf hingewiesen, dass die Anzahl der Zahlstellen seit 2013 auf die aktuelle 
Zahl von 79 verringert wurde. Die Tätigkeiten der Zahlstelle BIRB (BE01) wurden 
von den beiden regionalen Zahlstellen in Belgien übernommen, und die beiden 
Zahlstellen in den Niederlanden – Dienst Landelijk Gebied (NL01) und Dienst 
Regelingen (NL03) – verschmolzen zu einer Zahlstelle mit den Namen 
Ondernemend Nederland – RVO (NL04). Seit dem 1. September 2017 gibt es in 
Polen nur noch eine Zahlstelle, da die Agentur für den Agrarmarkt (PL02) ihre 
Tätigkeit als Zahlstelle eingestellt hat. 

Die Höhe der Ausgaben je EU-Zahlstelle variiert sehr stark. Im Haushaltsjahr 2016 
meldete die französischen Zahlstelle Agence de services et de paiement (FR19) die 
höchsten Ausgaben (6,6 Mrd. EUR), während bei der deutschen Zahlstelle Hamburg-
Jonas (DE02) und der italienischen Zahlstelle SAISA (IT02) nur 
Wiedereinziehungen zu verzeichnen waren. Die italienische Zahlstelle ENR (IT03) 
hat in den vergangenen drei Haushaltsjahren keine Ausgaben getätigt. Die 
österreichische Zahlstelle Zollamt Salzburg (AT03) hat in den zurückliegenden drei 
Jahren nahezu keine Ausgaben getätigt. Die Höhe der Ausgaben hängt davon ab, ob 
die Zahlstelle an einer großen Zahl von Regelungen/Maßnahmen oder nur an ganz 
spezifischen Regelungen beteiligt ist (z. B. Ausgaben für die öffentliche 
Lagerhaltung) und somit eine eng umgrenzte Funktion wahrnimmt. Die Ausgaben 
für die letzten drei Haushaltsjahre aufgeschlüsselt nach Zahlstelle und Fonds sind in 
Anhang II enthalten. 

Die jüngsten Entwicklungen bei der Anzahl der Zahlstellen: 

1)   Österreich: Die Behörden erwägen die Schließung der Zahlstelle Zollamt 
Salzburg (AT03), voraussichtlich zum Ende des Haushaltsjahres 2017. 

                                                            
1  Zollamt Salzburg (AT03), Hamburg-Jonas (DE02), Etablissement national des produits de l'agriculture 

et de la mer (FR05), Office du Développement Agricole et Rural de Corse (FR18), Etablissement 
national des produits de l'agriculture et de la mer (FR20), Servizio Autonomo Interventi Settore 
Agricolo (IT02), Rural Investment Financing Agency (RO01) und Paying and Intervention Agency for 
Agriculture (RO02). 

www.parlament.gv.at

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=5594&code1=VER&code2=&gruppen=Link:908/2014;Nr:908;Year:2014&comp=


 

5 

 

2)   Deutschland: Die deutschen Behörden haben entschieden, die Zahlstelle 
Hamburg (DE09) zu schließen, sobald die ELER-Programme für den 
Zeitraum 2007–2013 abgeschlossen sind und der Rechnungsabschluss für den 
EGFL für das Haushaltsjahr 2016 erfolgt ist. Nach Angaben der deutschen 
Behörden erfolgt dieser Schritt wegen der stetig steigenden Kosten für diese 
Zahlstelle bei gleichzeitiger Abnahme der auszuzahlenden Beihilfen. 

 

Folgende Schlussfolgerungen können hinsichtlich der Zahlstellen gezogen werden: 

1)   Anzahl der zugelassenen Zahlstellen in den Mitgliedstaaten: Gemäß Artikel 7 
der Verordnung (EU) Nr. 1306/2013 sollten die Mitgliedstaaten die Zahl ihrer 
zugelassenen Zahlstellen auf höchstens eine auf nationaler Ebene oder 
gegebenenfalls auf höchstens eine auf regionaler Ebene beschränken. Polen 
und Rumänien haben jeweils zwei Zahlstellen, die jedoch nicht an eine 
bestimmte Region gebunden sind. Die polnischen Behörden haben Schritte 
unternommen, ihre beiden Zahlstellen zusammenzulegen. In Rumänien 
verwaltet jede Zahlstelle einen Fonds, also EGFL bzw. ELER; aufgrund von 
Sammelanträgen und des Integrierten Verwaltungs- und Kontrollsystems 
(InVeKoS) für beide Fonds sollte es aber nur eine Zahlstelle geben.  

2)   Gründe für kleine oder inaktive Zahlstellen: Gemäß Artikel 7 der Verordnung 
(EU) Nr. 1306/2013 müssen die Mitgliedstaaten die Zahl der Zahlstellen 
beschränken. Im Falle der Schließung einer Zahlstelle kann der Mitgliedstaat 
künftig keine neue Zahlstelle einrichten. Die derzeitigen Rechtsvorschriften, 
die zu einer Verringerung der Zahl der Zahlstellen in den einzelnen 
Mitgliedstaaten führen sollten, hatten deshalb in manchen Fällen den 
gegenteiligen Effekt, denn Zahlstellen mit geringen Ausgaben oder sogar 
inaktive Zahlstellen wurden beibehalten. 

3)   Verringerung der Zahl der Zahlstellen: Einige Mitgliedstaaten (Österreich, 
Deutschland und Polen) haben Schritte unternommen, um die Zahl der 
Zahlstellen zu verringern. 

4)   Kosten für Kontrollen im Bereich der Verwaltung und Kontrolle der EU-
Mittel: Die Mitgliedstaaten melden der Kommission die Kosten für 
Kontrollen. In einem Fall (Hamburg (DE09)) lagen die gemeldeten 
Kontrollkosten, einschließlich der Verwaltungskosten der Zahlstelle, über 
dem Betrag der von der Zahlstelle verwalteten EU-Mittel, sodass sich die 
Frage stellt, ob das Verwaltungs- und Kontrollsystem in dem Mitgliedstaat 
angemessen ist. Wie bereits erwähnt, haben die hohen Kosten im Vergleich 
zum Umfang der verwalteten Mittel die deutschen Behörden veranlasst, die 
Zahlstelle in Hamburg zu schließen.  

4. AUFSICHT ÜBER DIE ZULASSUNG DER ZAHLSTELLEN 
Die von jedem Mitgliedstaat bezeichnete zuständige Behörde ist für die Erteilung, 
die Überprüfung und den Entzug der Zulassung von Zahlstellen verantwortlich. 
Zudem ist die zuständige Behörde verpflichtet, eine ständige Aufsicht über die 
Zahlstellen auszuüben und die Weiterbehandlung festgestellter Mängel zu 
gewährleisten. Gemäß Artikel 2 Absatz 1 der Durchführungsverordnung (EU) 
Nr. 908/2014 der Kommission ist die zuständige Behörde verpflichtet, der 
Kommission darüber zu berichten, wie sie die Tätigkeiten der Zahlstellen 
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beaufsichtigt und überwacht. Der Bericht enthält eine Überprüfung, ob die 
Zahlstellen die Zulassungskriterien weiterhin erfüllen, sowie eine Zusammenfassung 
der getroffenen Maßnahmen zur Behebung von Mängeln. 

Die letzten Berichte der zuständigen Behörden bezogen sich auf die 
Haushaltsjahre 2013–2015 und waren der Kommission bis zum 30. Juni 2016 
vorzulegen. Alle Mitgliedstaaten übermittelten die geforderten Informationen, auch 
wenn die Berichte zweier Mitgliedstaaten erst nach Ablauf der Frist eingereicht 
wurden. Die Berichte betrafen die Aufsichtstätigkeiten der zuständigen Behörde, die 
direkt oder indirekt durch die bescheinigende Stelle und andere, von den Zahlstellen 
unabhängige externe Einrichtungen im Namen der zuständigen Behörde 
durchgeführt wurden. Jede zuständige Behörde erklärte zudem, ob sie die Zahl der 
Zahlstellen für ausreichend hielt.  

Gegenwärtig gibt es keine wesentlichen Probleme mit der Einhaltung der 
Zulassungskriterien. Folgende Schlussfolgerungen können hinsichtlich der Erfüllung 
der Zulassungskriterien gezogen werden:  

1)   Erfüllung der Zulassungskriterien: Die zuständige Behörde meldete in allen 
Fällen, dass die Zahlstelle die Zulassungskriterien erfüllt. Für 66 Zahlstellen 
(von insgesamt 80 Zahlstellen, für die 2016 Berichte vorgelegt wurden) 
wurde festgestellt, dass sie die Zulassungskriterien in sehr hohem Maße 
erfüllen.  

2)   Bewertung der Beaufsichtigungstätigkeiten: Die zuständige Behörde stützt 
ihre Schlussfolgerungen bezüglich der Zulassungskriterien auf die Arbeit der 
bescheinigenden Stelle. In einigen Fällen wurde das gesamte Kapitel zur 
Zulassung aus dem Bericht der bescheinigenden Stelle kopiert, weshalb 
Zweifel bestehen, ob das Ziel dieser Maßnahme verstanden wurde.  

3)   Die Prüfung der von den zuständigen Behörden vorgelegten Mitteilungen 
über die kontinuierliche Aufsicht ergab in vielen Fällen, dass keine 
kontinuierliche Aufsicht erfolgt. Vielmehr handelt es sich um eine punktuelle 
Maßnahme, die alle drei Jahre durchgeführt wird. Oftmals beauftragt die 
zuständige Behörde eine andere Einrichtung oder ein privates Unternehmen 
mit der Überprüfung und leitet dann den Bericht an die Kommission weiter.  
In anderen Fällen handelt es sich bei dem Bericht über die kontinuierliche 
Erfüllung der Kriterien lediglich um eine Folgemaßnahme oder 
Aktualisierung des Sachstands bei noch nicht umgesetzten Empfehlungen, die 
die bescheinigende Stelle in ihrem letzten Jahresbericht abgegeben hat. In 
diesen Fällen gibt es keine Hinweise auf eine laufende Beaufsichtigung oder 
Überwachung, die eigentlich stattfinden sollte. 

4)   Bei inaktiven Zahlstellen kann die zuständige Behörde nur schwer bestätigen, 
dass die Zahlstelle die Zulassungskriterien erfüllt, wenn sie in mehreren 
aufeinanderfolgenden Jahren keine Zahlungen getätigt hat. Zudem stellt sich 
aus mehreren praktischen Gründen wie überholten Verfahren, veralteten IT-
Systemen und fehlendem erfahrenen Personal die Frage, wie schnell eine 
inaktive Zahlstelle wieder funktionsfähig sein könnte. 
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5. SCHLUSSFOLGERUNGEN UND WEITERE MASSNAHMEN 
Die Kommission begrüßt die von einigen Mitgliedstaaten ergriffenen Maßnahmen 
zur Verringerung der Anzahl der Zahlstellen.  

Nach ihrer Analyse, wie das System der Zahlstellen in der EU im Agrarsektor 
funktioniert, beabsichtigt die Kommission, folgende Maßnahmen zu ergreifen: 

1)   Obwohl es für Zahlstellen, die bereits vor dem 20. Dezember 2013 bestanden, 
eine Ausnahmeregelung gibt, könnte die Kommission mit den betreffenden 
Mitgliedstaaten darüber beraten, ob die bestehende Struktur angemessen ist 
und ob Zahlstellen mit geringen oder gar keinen Ausgaben beibehalten 
werden sollten.  

2) In Zusammenarbeit mit den jeweiligen zuständigen Behörden soll für eine 
angemessene und regelmäßige Aufsicht gesorgt werden. 

3)   Zum gegenwärtigen Zeitpunkt werden keine Änderungen der geltenden 
Rechtsakte hinsichtlich Einrichtung, Anzahl und Tätigkeiten der Zahlstellen 
vorgeschlagen.  
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ANHANG I  
 

LISTE DER EU-ZAHLSTELLEN FÜR DEN EGFL UND DEN ELER 

  

Zahlstellen-
Code Name der Zahlstelle 

AT01 Agrarmarkt Austria 

AT03 Zollamt Salzburg, Zahlstelle Ausfuhrerstattungen (ZOSA) 

BE02 Departement Landbouw en Visserij [Abteilung Landwirtschaft und Fischerei] 

BE03 Département des Aides de la Direction générale opérationnelle Agriculture, Resources 
naturelles et Environnement 

BG01 State Fund Agriculture [Staatlicher Fonds für Landwirtschaft] 

CY01 Κυπριακός Οργανισμός Αγροτικών Πληρωμών [Organisation für Agrarzahlungen 
Zyperns (CAPO)] 

CZ01 Státní zemědělský intervenční fond [Fonds für staatliche Interventionen in der 
Landwirtschaft] 

DE01 Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung 

DE02 Hauptzollamt Hamburg-Jonas 

DE03 Baden-Württemberg 

DE04 Abteilung Ρ „Förderung und Zahlstelle" im Bayerischen Staatsministerium für 
Ernährung, Landwirtschaft und Forsten 

DE07 Brandenburg und Berlin 

DE09 EU-Zahlstelle der Freien und Hansestadt Hamburg 

DE11 Mecklenburg-Vorpommern 

DE12 EU-Zahlstelle Niedersachsen/Bremen 

DE15 Der Direktor der Landwirtschaftskammer Nordrhein-Westfalen als Landesbeauftragter 

DE17 EGFL- und ELER-Zahlstelle Rheinland-Pfalz 

DE18 Zahlstelle ELER/EGFL des Saarlandes 

DE19 Zahlstelle des Sächsischen Staatsministeriums für Umwelt und Landwirtschaft 

DE20 Zahlstelle des Landes Sachsen-Anhalt 

DE21 Ministerium für Energiewende, Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume 
(MELUR) des Landes Schleswig-Holstein 

DE23 Freistaat Thüringen 

DE26 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale (WIBank) - Geschäftsbereich „Wirtschafts- 
und Infrastrukturbank Hessen“ 

DK02 Landbrugsstyrelsen [Dänische Agentur AgriFish (DAFA)] 

EE01 Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet [Estnischer Rat für 
Landwirtschaftsregister und Information] 

ES01 Dirección General de Fondos Agrarios de la Consejería de Agricultura, Pesca y Medio 
Ambiente de la Junta de Andalucía 

ES02 Departamento de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente del Gobierno de Aragón 

ES03 Organismo Pagador de la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias 
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ES04 Fondo de Garantía Agraria y Pesquera de las Islas Baleares (FOGAIBA) 

ES05 Organismo Pagador de Fondos Agrícolas Europeos de la Comunidad Autónoma de 
Canarias 

ES06 Organismo Pagador de la Comunidad Autónoma de Cantabria 

ES07 Consejería de Agricultura de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha 

ES08 Consejería de Agricultura y Ganadería de la Junta de Castilla y León 

ES09 Departamento de Agricultura, Ganadería, Pesca, Alimentación y Medio Natural de la 
Generalidad de Cataluña 

ES10 Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Energía de la Junta de 
Extremadura 

ES11 Fondo Galego de Garantía Agraria (FOGGA) 

ES12 Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Comunidad de Madrid 

ES13 Consejería de Agricultura y Agua de la Región de Murcia 

ES14 Departamento de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración Local del 
Gobierno de Navarra (DRMAyAL) 

ES15 Departamento de Desarrollo Económico y Competitividad del Gobierno Vasco 

ES16 Consejería de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente del Gobierno de la Rioja 

ES17 Agencia Valenciana de Fomento y Garantía Agraria (AVFGA) 

ES18 Fondo Español de Garantía Agraria 

FI01 Maaseutuvirasto [Agentur für ländliche Angelegenheiten] 

FR05 Office de Développement de l'Economie Agricole des Départements d'Outre-Mer 

FR18 Office du Développement Agricole et Rural de Corse 

FR19 Agence de services et de paiement 

FR20 Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer 

GB05 The Department of Agriculture and Rural Development 

GB06 The Scottish Government Rural Payments and Inspectorate Directorate 

GB07 The Welsh Government 

GB09 The Rural Payments Agency 

GR01 Payment and Control Agency for Guidance and Guarantee Community Aids 

HR01 Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju [Zahlstelle für 
Landwirtschaft, Fischerei und Entwicklung des ländlichen Raums] 

HU02 Hungarian State Treasury [Ungarisches Schatzamt] 

IE01 Department of Agriculture, Food and the Marine 

IT01 Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura 

IT02 Servizio Autonomo Interventi Settore Agricolo 

IT03 Ente Nazionale Risi 

IT05 Agenzia Veneta per i Pagamenti in Agricoltura 

IT07 Agenzia Regionale Toscana per le Erogazioni in Agricoltura 

IT08 Agenzia Regionale per le Erogazioni in Agricoltura per l'Emilia-Romagna 

IT10 Agenzia Regionale Piemontese per l'Erogazione in Agricoltura 

IT23 Organismo Pagatore Regionale Regione Lombardia 

www.parlament.gv.at



 

4 

 

IT24 Organismo Pagatore della Provincia Autonoma di Bolzano 

IT25 Agenzia Provinciale Pagamenti della Provincia  di Trento 

IT26 Agenzia della regione Calabria per le Erogazioni in Agricoltura 

LT01 Nacionalinė mokėjimo agentūra [Nationale Zahlstelle] 

LU01 Ministère de l'Agriculture, de la Viticulture et de la Protection des consommateurs 

LV01 Rural Support Service [Unterstützungsdienst für die Landwirtschaft] 

MT01 Agriculture and Rural Payments Agency [Zahlstelle für Landwirtschaft und ländliche 
Entwicklung] 

NL04 Rijksdienst voor Ondernemend Nederland [Niederländische Unternehmensagentur] 

PL01 Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa [Agentur für die Umstrukturierung 
und Modernisierung der Landwirtschaft] 

PL02 Agencja Rynku Rolnego [Agentur für den Agrarmarkt] bis zum 1.9.2017 

PT03 Instituto de Financiamento da Agricultura, Desenvolvimento Rural e Pescas 

RO01 Agenţia pentru Finanțarea Investițiilor Rurale [Finanzierungsagentur für Investitionen 
im ländlichen Raum] 

RO02 Paying and Intervention Agency for Agriculture 

SE01 Statens jordbruksverk [Schwedisches Zentralamt für Landwirtschaft] 

SI01 Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja [Slowenische 
Agentur für Agrarmärkte und ländliche Entwicklung] 

SK01 Pôdohospodárska platobná agentúra [Landwirtschaftliche Zahlstelle] 
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